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Betreff

Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in Köthen (Anhalt) 
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
         Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
         öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

19.09.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der Sachdar-
stellung zur Beschlussvorlage werden im Bebauungsplanentwurf

             (Planzeichnung und textliche Festsetzungen) des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) keine Änderungen und 
Ergänzungen vorgenommen.

2. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der 
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden in der Begründung 

            des Bebauungsplanes Nr.  30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 
folgende Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen:



2.1 In das Kapitel 4.3 „Altlasten“ und in das Kapitel 7.7 „Nachrichtliche Übernahmen“ 
werden die Hinweise des Landkreises gemäß dem Abwägungsprotokoll 
aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Bodenschutz).

2.2 In das Kapitel 4.5 „Verkehrliche und stadttechnische Erschließung“  werden die 
Aussagen der MIDEWA aus der Stellungnahme vom 14.08.2017 gemäß dem 
Abwägungsprotokoll aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst und TöB Nr. 21 / MIDEWA).

2.3 Gemäß dem Abwägungsprotokoll (Anlage 2, TöB Nr. 4 / Regionale Planungs-
gemeinschaft) wird das Kapitel 3.2 „Regionalplanung“ um Aussagen, die Ziele 
der Raumordnung betreffend, ergänzt.

2.4 In der Anlage zur Begründung „Schalltechnische Untersuchung“ werden auf 
der verwendeten Kartengrundlage die Nachweise der Erlaubnis zur Verviel-
fältigung und Verbreitung nachgetragen (TöB Nr. 10 Landesamt für Ver-
messung).

3. Eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes erfolgt nicht.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1-4a, 8-10, 13a Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Verfahrensstand

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen 
(Anhalt) mit der dazugehörigen Begründung wurde am 27.04.2017 vom Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit 
Begründung für die Dauer eines Monats gemäß § 3 (2) BauGB wurde beschlossen 
(Beschluss Nr. 17/StR/18/003). Die öffentliche Auslegung wurde am 26.05.2017 im 
Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) bekannt gemacht und wurde vom 06. 06. bis 07.07. 
2017 durchgeführt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) fand gemäß 
§ 3 (2) BauGB statt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung 
wurde der Entwurf des Bebauungsplanes außerdem auf der Internetseite der Stadt Köthen 
(Anhalt) bereitgestellt

2. Auswertung der öffentlichen Auslegung / Öffentlichkeitsbeteiligung

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 

3. Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden gemäß § 4 (2) 
BauGB schriftlich (mit Schreiben vom 19.05.2017) um Stellungnahme gebeten. Es wurden 
17 TöB beteiligt. 14 TöB gaben eine Stellungnahme ab (Anlage 1, Liste der beteiligten 
Behörden / Träger öffentlicher Belange).
Bei der frühzeitigen Beteiligung der TöB gemäß § 4 (1) BauGB war bereits ein 
umfangreicher Vorentwurf und eine Begründung zu den TöB gesandt und auf der 
Internetseite der Stadt bereitgestellt worden. Dabei wurden 38 TöB beteiligt. Die Behörden, 
welche bei der frühzeitigen TöB- Beteiligung geantwortet hatten und mitteilten, dass deren 
Belange nicht berührt seien bzw. keine Bedenken und Hinweise vorlägen, wurden nach
§ 4(2) BauGB nicht noch einmal beteiligt. Bei der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden 
deshalb nur noch 17 TöB zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes 
aufgefordert 

4. Abwägung

Die Stellungnahmen der TöB wurden registriert und ausgewertet und werden Bestandteil der 
Verfahrensakte. Die Abwägungsvorschläge zu den relevanten Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TöB) wurden protokolliert und sind 
der Beschlussvorlage in der Anlage 2 beigefügt.

Auf der Planzeichnung wurde unter der Überschrift "Hinweise, nachrichtliche Übernahmen" 
im Abschnitt "Lärmschutz", der letzte Satz korrigiert, um nicht zu suggerieren, dass alle 
Empfehlungen des Gutachtens übernommen worden sind. Diese redaktionelle Korrektur ist 
nicht abwägungsrelevant.



Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägungsergebnis ist keine 
Änderung des Planentwurfes erforderlich, die eine erneute öffentliche Auslegung erfordert.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, die Abwägungsbeschlüsse gemäß der 
Beschlussvorlage zu fassen.






BEBAUUNGSPLAN NR. 30 "WOHNGEBIET WÜLKNITZER STRAßE"


LISTE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE


BETEILIGUNG GEM. § 4(2) BAUGB


30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


1 Ministerium für 


Landesentwicklung und 


Verkehr LSA


 Referat 44 1x Papier + digital 12./16.06.17 SN vom 09.12.15 behält Gültigkeit, keine weiteren Hinweise


ja


2 Landesverwaltungsamt 


Sachsen-Anhalt


Referat 204 


Bauwesen


2x Papier + digital 27./28.06.17 Obere Luftfahrtbehörde: Hinweis: Geräuschemissionen durch 


Sonderlandeplatz; Obere Immissionsschutzbehörde: Verkehrslärm, 


Immissionen wurden im Gutachten sachgerecht ermittelt; Obere 


Naturschutzbehörde: Hinweis zur Beachtung des Umweltschadensgesetzes und 


des Artenschutzrechtes


ja


3 Landkreis Anhalt- Bitterfeld 63 - 


Bauordnungsamt 


/ SG Bauplanung


2x Papier + digital 21./27./28.06.17 Immissionsschutz: Bedenken, die Vorschläge zu den Maßnahmen zum 


Lärmschutz und deren Umsetzung betreffend; Abfallrecht: keine Einwände, 


Hinweise; Raumordnung: keine Einwände; Wasserrecht: Hinweise; 


Bodenschutz: altlastenfrei, Hinweise; Bauplanungsrecht: keine Bedenken; 


Brand- und Katastrophenschutz: Nachweis der erforderlichen Bereitstellung 


von 800 l/min (48m³/h) Löschwasser ist umgehend dem Amt für BKR 


vorzulegen; Vorhandensein von Kampfmitteln nicht bekannt; 


ja


4 Regionale 


Planungsgemeinschaft 


Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg


digital 06.06./08.06.17 Hinweis auf Raumordnungspläne; Belange der Ziele nicht berührt


ja


5 Amt für Landwirtschaft, 


Flurneuordnung und Forsten - - - -
6 Landesamt für 


Denkmalpflege und 


Archäologie Sachsen - 


Anhalt


2x Papier + digital  15./16.06.17 Archäol.: Hinweis auf Schreibfehler


ja


7 Stadt Köthen (Anhalt) Untere 


Denkmalschutz-


behörde


digital 22.05./24.05.17 keine Baudenkmale; archäol. Kulturdenkmal vorhanden; Hiweise im BP- Entwurf 


schon vorhanden nein 


8 Landesamt für 


Verbraucherschutz Sachsen-


Anhalt


Dezernat 54 


Gewerbeaufsicht 


Ost


- - - -
9 Landesamt für Geologie und 


Bergwesen


Abteilung 3


- - - -
10 Landesamt für Vermessung 


und Geoinformation des 


Landes Sachsen-Anhalt


digital 09.06./13.06.17 SN v. 07.06.2015 behält Gültigkeit; Vermerke zur Erlaubnis zur Vervielfält. sind 


bei den im Gutachten verwendeten Karten zu ergänzen;
ja
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ABWÄGUNGSBESCHLUSS


ANLAGE 1







30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


11 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich 


Ost - - - -
12 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich 


Süd - - - -
13 Bau- und 


Liegenschaftsmanagement 


Sachsen-Anhalt


Niederlassung 


Süd-Ost - - - -
14 Bundesanstalt für 


Immobilienaufgaben


Nebenstelle Halle, 


Facilitymanage-


ment


- - - -
15 DB Services Immobilien 


GmbH


Niederlassung 


Leipzig - - - -
16 Nahverkehrsservice Sachsen-


Anhalt GmbH - - - -
17 Agentur für Arbeit


- - - -
18 Handwerkskammer Halle 


(Saale) - - - -
19 Industrie- und 


Handelskammer Halle-


Dessau


- - - -
20 MITNETZ Strom 


Mitteldeutsche 


Netzgesellschaft Strom mbH


digital 26. / 28.06.17 SN vom16.06.16 behält Gültigkeit, neuer Lageplan


ja


21 MIDEWA GmbH Niederlassung 


Anhalt- 


Harzvorland


1x Papier + digital 01.06.17 / 


06.06.17  


14.08.2017


Zustimmung; SN vom 01.11.15 behält Gültigkeit; Information über den aktuellen 


Stand der Erschließungsarbeiten;  Ergebnisse zur Hydrantenüberprüfung und zum 


Löschwasser
ja


22 Deutsche Telekom 


Netzproduktion GmbH


digital 12.06.2017 Lageplan; Erschließung mit Büro Zimmer & Rau abgestimmt


nein 


23 Bundesnetzagentur


- - - -
24 DBD Deutsche 


Breitbanddienste GmbH - - - -
25 MITNETZ Gas Fachbereich 


Projektmanage-


ment Gas


- - - -
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30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


26 GDMcom Gesellschaft für 


Dokumentation und 


Telekommunikation mbH


- - - -
27 Netzgesellschaft Köthen 


mbH


digital


- - -
28 Tönsmeier Entsorgung 


GmbH


1x Papier + digital


- - -
29 Vetter GmbH


- - - -
30 Polizeidirektion Sachsen-


Anhalt Ost 


Polizeirevier 


Anhalt - Bitterfeld - - - -
31 Bundesamt für Infrastruktur, 


Umweltschutz und 


Dienstleistungen der 


Bundeswehr 


Infra I 3


- - -
-


32 Evangelisches Pfarramt St. 


Jacob - - - -
33 Katholisches Pfarramt St. 


Maria/St.Anna - - - -
34 Kirche Jesu Christi der 


Heiligen der letzten Tage - - - -
35 Hochschule Anhalt (FH)


- - - -
36 Unterhaltungsverband 


"Westliche Fuhne / Ziethe" - - - -
37 Unterhaltungsverband Taube 


/ Landgraben - - - -
38 Abwasserverband Köthen digital 24./26.05.17 keine Einwände


nein 


39 Abwasserzweckverband 


"Ziethetal" 


Kläranlage 


Crüchern - - - -
40 Gemeinde Osternienburger 


Land


1x Papier + digital 15./23.06.17 keine Einwände, Belange nicht berührt
nein 
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30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


41 Stadt Südliches Anhalt digital 23./30.05.17 keine Einwände, Bedenken, Hinweise; Belange nicht betroffen
nein 


42 Stadt Könnern digital


- - -
43 Stadt Bernburg digital 24./30.05.17 Belange nicht berührt


nein 


44 Zweckverband-


Gewerbegebiet "Um die 


Dorfstätte"


Verbands-


geschäftsführer - - - -
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Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 Abwägungsbeschluss BP 30 Liste TÖB.pdf
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Stadt Köthen (Anhalt) Abwägung öffentlicher und privater Belange gemäß §§ 3  und 4 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“   BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 7 BauGB 


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme des MLV zum Vorentwurf des BPlanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ vom 
09.12.2015 wurde festgelegt, dass die mit der Planung verbundenen Auswirkungen raumbedeutsam im Sinne 
von raumbeanspruchend und raumbeeinflussend sind und dass die Planung mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung vereinbar ist.  
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es zum vorliegenden Entwurf aus raumordnerischer Sicht keine weiteren 
Hinweise gibt. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Abwägungsbeschluss ANLAGE 2 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   


 
 
Kenntnisnahme.  
 
Der Bitte, dass MLV von der Bekanntmachung des vorliegenden Bebauungsplanes in Kenntnis zu setzen, wird 
durch Übergabe einer Kopie der Bekanntmachung und der in Kraft getretenen Planung einschließlich der Plan-
begründung entsprochen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen wurden mittels eines schalltechnischen Gutachtens 
ermittelt und wirksame immissionsschutzrechtliche Festsetzungen getroffen. In den Kapiteln 4.2 ‚Immissionssi-
tuation‘, 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ sowie 7.5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung werden hierzu 
detaillierte Ausführungen gemacht. Eine separate Beurteilung der Geräuschemissionen durch den Sonderlande-
platz erfolgte nicht und wird als nicht erforderlich angesehen. Wie unten stehend von der Oberen Immissions-
schutzbehörde ausgeführt, wird diese Auffassung auch von der Fachbehörde geteilt und das Gutachten als sach-
gerecht beurteilt.  


Es kann somit davon ausgegangen werden, dass eine separate Beurteilung des Flugverkehrs des Sonderlande-
platzes nicht erforderlich ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
   


 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass die im Plangebiet 
vorhandenen Schallimmissionen im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum BPlan sachgerecht ermittelt 
wurden und in der Begründung hinreichend dargestellt sind.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die aufgeführten Gesetze sind u.a. im Quellen- und 
Literaturverzeichnis der Begründung aufgeführt. 
 
 
 
Die Stellungnahmen der Unteren Behörden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurden beachtet und werden in 
die Abwägung eingestellt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Zu 1) 
Die Aussage bzgl. der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wird von Seiten der Oberen Immissions-
schutzbehörde geteilt. Auch von dieser Fallbehörde wird attestiert, dass die auf das Plangebiet einwirkenden 
Schallimmissionen im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum BPlan sachgerecht ermittelt wurden und 
in der Begründung hinreichend dargestellt sind.  
Auf die im weiteren Verlauf der Stellungnahme konkret benannten Bedenken seitens der Unteren Immissions-
schutzbehörde wird detailliert eingegangen. 


 


1. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Zu 2)  
Die Tabelle entspricht in einem Fall nicht der Auswertung der gutachterlich ermittelten Immissionswerte. Die in 
der Anlage 3.5 des Gutachtens angegebenen maßgebenden Immissionswerte der DIN 18005 am Tage werden an 
18 und nicht an 19 Immissionsorten überschritten (der jeweils angegebene Wert im 2. OG ist nicht relevant, da 
aufgrund des festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung kein 2. OG mit Aufenthaltsräumen errichtet werden 
kann.  


Diese prognostizierten Werte basieren auf einer freien Schallausbreitung und somit auf dem ungünstigsten Fall 
(ohne Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes). Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Bebauung 
wird jedoch eine freie Schallausbreitung unterbunden und es erfolgt insbesondere durch die Gebäude und bauli-
chen Anlagen entlang der ‚Wülknitzer Straße' für die dahinter liegende Wohnbebauung eine Abschirmung des 
Schalls. Diese Abschirmung ist in den nebenstehenden Werten der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 


In der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wurden zudem zur ergänzenden Information über die 
erwartete Lärmsituation für eine beispielhafte Bebauung des Plangebietes Gebäudelärmkarten erstellt (vgl. 
Anlage 4 des Gutachtens). Es ist abzulesen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau  für allgemeine Wohngebiete vor allem am Tage an der von der Wülknitzer Straße abgewandten 
Fassaden teilweise eingehalten werden. So werden an den lärmabgewandten West- und Nordwestseiten (vgl. 
Immissionsorte 19-20) zumindest am Tage weitgehend die Orientierungswerte eingehalten. Bereits durch die 
Eigenabschirmung der Gebäude sowie die Abstände zu den umgebenden Verkehrswegen ist auch ohne Lärm-
schutzmaßnahmen in Teilbereichen des Plangebietes eine mit der geplanten Nutzung verträgliche Lärmsituation 
zu erwarten.  
 
Zu 3) 
Da vor allem im Umfeld der Wülknitzer Straße Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im 
geplanten allgemeinen Wohngebiet zu erwarten sind, werden im Bebauungsplan umfangreiche Immissions-
schutzmaßnahmen festgesetzt. 


Die nebenstehende Aussage, dass von vornherein auf aktiven Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutzwände 
oder -wälle verzichtet wurde, ist nicht richtig. 


Die Begründung für den Verzicht auf aktiven Lärmschutz in Form eines Lärmschutzwalles oder einer -wand 
bzw. die Abwägung der immissionsschutzrechtlichen Belange mit anderen abwägungsrelevanten Belangen 
erfolgt ausführlich im Kap. 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ (vorher ‚Immissionssituation‘) der Begründung. Dort ist  
eine ausführliche Bewertung sämtlicher in Frage kommender Immissionsschutzmaßnahmen sowie eine intensive 
Abwägung mit anderen abwägungsrelevanten städtebaulichen Aspekten enthalten. 
 
Zu 4) 
Sowohl im Bericht zur SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG als auch in der Begründung wird auf die 
Kriterien der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau und der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
verwiesen. Die darin genannten Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte können der Bewertung der Lärmsitua-
tion dienen, stellen aber keine Obergrenzen der zumutbaren Verkehrslärmbelastung dar. 


Die Aussage, dass gesunde Lebens- und Wohnverhältnisse nur gewährleistet werden können, wenn die Immissi-
onsgrenzwerte der 16.BImSchV unterschritten bzw. eingehalten werden, entspricht nicht der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 
 
 


 


2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 


4. 
 


5. 
 


6. 
 
7. 
 


8. 


9. 
 
 


10. 


11. 
 
 
12. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Es wird an dieser Stelle nochmals auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.03.2007 – 4 CN 2/06 
verwiesen und wie folgt zitiert: 


„Weist ein Bebauungsplan ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbelas-
tungen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrändern deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, 
ist es nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven Lärmschutz zu verzichten. Je nach Umständen des 
Einzelfalls, z.B. in dicht besiedelten Räumen, kann es abwägungsfehlerfrei sein, eine Kombination von passivem 
Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu errei-
chen.“ 


 
Zu 5) 
Siehe Abwägung zu Pkt. 3 und Pkt. 4 
 
Zu 6) 


Das Schallschutzkonzept ist - wie oben bereits erwähnt - auf Werte abgestellt, die auf dem Modell der freien 
Schallausbreitung basieren. Es werden umfangreiche immissionsschutzrechtliche Maßnahmen festgesetzt - keine 
aktiven, aber differenzierte passive Lärmschutzmaßnahmen. Dies sind 


- Verschiebung der Baugrenze entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ 
- Grundrissorientierung 
- Schalldämmung der Außenbauteile 
- Belüftung von Schlafräumen. 


 
Diese Maßnahmen werden ausführlich im Kap. 7.5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung beschrieben 
und erläutert. 
 
Zu 7)  
Diese Maßnahmen werden ausführlich im Kap. 6.2 der Begründung auf den konkreten Fall bezogen geprüft und 
bewertet.  
 
Zu 8) 
Die Aussage von Seiten der Unteren Immissionsschutzbehörde, dass in Kap. 6.2 der Begründung eine ausführli-
che Bewertung zur Immissionsminderung erfolgt und dieser nur zum Teil gefolgt werden kann, wird zur Kennt-
nis genommen. Auf die im weiteren Verlauf der Stellungnahme konkret benannten Bedenken seitens der Unteren 
Immissionsschutzbehörde wird detailliert eingegangen 
 
Zu 9) - 11) 
Wie bereits im Kap. 6.2 der Begründung ausgeführt, besteht bzgl. planerischer / organisatorischer Maßnahmen 
zur Vermeidung der Entstehung von Lärm nur bedingt ein kommunaler Einfluss auf die Verkehrssituation. 
Unabhängig davon können derartige Maßnahmen im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung aufgrund des 
nicht gegebenen bodenrechtlichen Bezugs nicht festgesetzt werden.  


Eine wesentliche Entlastung der ‚Wülknitzer Straße‘ wurde bereits durch die B 6n geschaffen. Dennoch wird die 
‚Wülknitzer Straße‘ noch eine Verkehrsfunktion als örtliche Einfahrtstraße und Sammelstraße erfüllen. Sowohl 
verkehrsplanerisch als auch im Hinblick auf die Lärmsituation ist eine Bündelung des Verkehrs auf solchen 
Hauptachsen sinnvoll, so dass keine wesentlichen verkehrsplanerische Maßnahmen realistisch sind.  
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Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Minderung der Emissionen an der Quelle sind aus Sicht des Lärmschutzes 
grundsätzlich sinnvoll, liegen aber nicht in der kommunalen Planungshoheit. Entscheidungen hierzu sind durch 
die untere Verkehrsbehörde zu treffen, wobei Anordnungen aus Gründen des Lärmschutzes auch die Zustim-
mung der oberen Verkehrsbehörde erfordern. Zwar liegen die Verkehrslärmbelastungen entlang der ‚Wülknitzer 
Straße‘ in einer Höhe, die als Grundlage für eine Ermessensentscheidung der Verkehrsbehörden ausreicht, es 
werden dann aber auch der Eingriff in die Verkehrsfunktion und mögliche Verkehrsverlagerungen zu beurteilen 
sein.  


Grundsätzlich sollte das Lärmschutzkonzept auch ohne die von der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zu beeinflussen-
den Entscheidungen einen ausreichenden Schutz bieten. Deshalb wurden die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes auf einer Beibehaltung der heutigen Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgebaut. 


Gemäß den für den Straßenverkehrslärm anzuwendenden Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) 
können erst ab zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h Abschläge auf den Emissionspegel 
vorgenommen werden. Bei innerörtlichen Geschwindigkeiten bestehen im Regelwerk nur Zuschläge für gepflas-
terte Fahrbahnen. Dennoch werden auch für geringere Fahrgeschwindigkeiten innerorts Fahrbahndeckschichten 
mit lärmmindernden Eigenschaften entwickelt und auf Versuchsstrecken erprobt. Mittelfristig kann dies auch für 
die ‚Wülknitzer Straße‘ eine Option zur Lärmminderung darstellen. Ein solcher Austausch würde aber nicht nur 
über den Schutz des aktuellen Plangebietes begründet werden, sondern dann für einen längeren Streckenab-
schnitt für alle Anwohner bewertet werden. Eine Regelung im Rahmen des aktuellen Bebauungsplanverfahrens 
ist nicht möglich. 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) plant die Durchführung der Lärmminderungsplanung nach Fertigstellung des Stre-
ckenabschnittes der B6n mit der Anbindung an die BAB 9. Im Rahmen dieser Konzeption werden derartige 
Fragestellungen, die nicht nur für das in Rede stehende Plangebiet, sondern darüber hinaus immer im Kontext 
mit anderen Quartieren im Stadtgebietes zu betrachten sind, sinnvoller Weise bearbeitet und hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit geprüft. 


Die in der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde an dieser Stelle genannten Maßnahmen sind im 
Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung aufgrund des nicht gegebenen bodenrechtlichen Bezugs nicht 
festsetzbar.  
 
Zu 12) 
Zusätzlich zu den genannten Festsetzungen wurde die Baugrenze entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ aus Gründen 
des Immissionsschutzes verschoben. Vom Fahrbahnrand hält die Bebauung nun einen Abstand zwischen 13,0 bis 
14,0 m ein. Dieser Abstand entspricht der äußeren Grenze des in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSU-
CHUNG ermittelten Lärmpegelbereichs III nach DIN 4109 für sonstige Aufenthaltsräume im 1.OG (vgl. Anlage 
7.2 der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG). Hiermit wird sichergestellt, dass die Außenwohnberei-
che der Gebäude im 1.OG (z.B. Balkone oder Loggien) keinen baulichen Schallschutz erfordern.  
 
Zu 13)  
In der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wird unter Pkt. 4.3.3 ‚Schalldämmung der Außenbauteile‘ 
hinsichtlich des Nachweises des Schalldämm-Maßes und hinsichtlich des Einzelnachweises geringerer Außen-
lärmpegel an den Fassaden auf das „Baugenehmigungsverfahren“ abgestellt.  


In der BAUORDNUNG SACHSEN-ANHALT ist jedoch im § 61 ‚Genehmigungsfreistellung‘ geregelt, dass 
Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes keiner Baugenehmi-
gung bedürfen. Deshalb können die Vorschläge der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG zur Erbrin-
gung der Nachweise, wie oben benannt, nicht in die Regelungsinhalte der Bebauungsplanfestsetzungen über-
nommen werden. 
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Zu 14) 
Auch wenn - wie oben beschrieben - im vorliegenden Fall für die Errichtung von Bauvorhaben die Genehmi-
gungsfreistellung gemäß § 61 BauO LSA zur Anwendung kommt, sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
für jedermann verbindlich und müssen auch ohne nochmalige Prüfung der Bauantragsunterlagen durch die 
Fachbehörde eingehalten werden.  


Die immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen sind verständlich und hinsichtlich Art und Umfang eindeutig 
bestimmt. Sie müssen von den jeweiligen Architekten und Bauingenieuren im Rahmen der Objektplanung 
berücksichtigt und umgesetzt werden.  


Dieser Sachverhalt trifft im Übrigen auf sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes im Bundesland Sachsen-
Anhalt zu und ist kein spezielles Problem beim Vollzug von immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen. 


Unabhängig davon kann der Bauherr oder die Behörde bestimmen, dass z.B. zur Abklärung der rechtmäßigen 
Umsetzung von Festsetzungen ein Genehmigungsverfahren für das geplante Vorhaben durchgeführt wird.  
 
Zu 15)  
Die Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde zur Umsetzung der Grundrissorientierung wird nicht 
geteilt. Es wird weder die Lage des Terrassenbereiches noch wird die generelle Ausrichtung der Aufenthaltsräu-
me im Bebauungsplan festgesetzt. Die getroffene Festsetzung der Grundrissorientierung gibt lediglich vor, dass 
die Fenster von mindestens einem bzw. zwei Aufenthaltsräumen sich zu der von der ‚Wülknitzer Straße‘ abge-
wandten Seite orientieren müssen.  


Als lärmzugewandte Fassaden sind Südost-Fassaden auf den Grundstücken an der ‚Wülknitzer Straße‘ zu be-
trachten. Die übrigen Fassaden können im Sinne der Festsetzung als lärmabgewandt betrachtet werden.  


Entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ wurde aus Gründen des Immissionsschutzes die Baugrenze verschoben. Vom 
Fahrbahnrand hält die Bebauung dann einen Abstand zwischen 13,0 bis 14,0 m ein. Dieser Abstand entspricht 
der äußeren Grenze des in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG ermittelten Lärmpegelbereichs III 
nach DIN 4109 für sonstige Aufenthaltsräume im 1.OG (vgl. Anlage 7.2 der SCHALLTECHNISCHEN UN-
TERSUCHUNG). Hiermit wird sichergestellt, dass die Außenwohnbereiche der Gebäude im 1.OG (z.B. Balkone 
oder Loggien) keinen baulichen Schallschutz erfordern. Aus diesem Grunde wurde auf die gutachterlich empfoh-
lene passive Lärmschutzmaßnahme „Außenwohnbereiche“ verzichtet. Auf der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ sind u.a. Nebenanlagen zur Abschirmung des Schalls jedoch zulässig. 


Die Belange des Lärmschutzes und die Abwägung mit anderen Belangen werden ausführlich und nachvollzieh-
bar im Kap. 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ dargelegt und die festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen in Kap. 7.5 ‚Im-
missionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung beschrieben. Aus heutiger Sicht stellen die festgesetzten Immissi-
onsschutzmaßnahmen einen hinreichenden Schutz der künftigen Bewohner dar. Insbesondere kann die Gebäu-
deplanung unmittelbar auf die Lärmeinwirkungen reagieren. Die von der Unteren Immissionsschutzbehörde 
vorgetragenen Bedenken geben keinen Anlass für eine anderslautende Bewertung der Lärmsituation bzw. Ände-
rung des Lärmschutzkonzeptes. In der Begründung sind weiterführende Aussagen nicht erforderlich.  
 
Zu 16) 
Kenntnisnahme 
 
Zu 17) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Unteren Abfallbehörde bzgl. der vorliegenden Planung keine 
Einwände bestehen. Die aufgeführten Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der kon-
kreten Bauvorhaben zu beachten.  


 


13. 


14. 


15. 


 


 


 


 


16. 


 


17: 
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Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Vorhaben den Vorgaben der unteren Landesentwicklungs-
behörde Rechnung getragen wird und dass von Seiten der Bereiche ländliche Entwicklung, Tourismus und 
Verkehr keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist von den jeweiligen Bauherren zu beachten. 
 
 
Es ist nicht geplant, das Niederschlagswasser von befestigten öffentlichen Flächen zu versickern oder in ein 
Oberflächenwasser einzuleiten, so dass der Hinweis nicht relevant ist.  
 
 
Das Niederschlagswasser wird in den öffentlichen Kanal eingeleitet. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind von den jeweiligen Bauherren zu 
beachten. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind von den jeweiligen Bauherren zu 
beachten. 
 
 
 
 
Der Anschluss und die Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage wurden im Vorfeld mit dem AV Köthen 
abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde gegen den vorliegenden 
Bebauungsplan keine Einwände bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird im Kap. 4.3 ‚Altlasten‘ der Begründung aufgenommen.  
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird im Kap. 7.7 ‚Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise‘ der Begrün-
dung aufgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 







 28.08.2017 


 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31
   


13 von 25  


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
 
Kenntnisnahme 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Untere Naturschutzbehörde keine Bedenken geäußert werden. 
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Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Im Rahmen einer nochmals vom Wasserversorger speziell für den Nachweis des Löschwassers abgeforderten 
Stellungnahme erfolgte eine detaillierte Auflistung der in der Nähe des Plangebietes vorhandenen Hydranten 
(vgl. nachfolgende Stellungnahme der MIDEWA vom 14.08.2017). In den am 08.08.2017 durchgeführten 
Messungen liegen an den relevanten Hydranten Entnahmemengen zwischen 60,0 m³/h und 67,8 m³/h bei 1,5 bar 
Restdruck an.  


Jede Messung wurde separat durchgeführt. Das tageszeitlich bedingte unterschiedliche Abnahmeverhalten der 
Kunden, Rohrbruch, Stromunterbrechung, Behälterniveau usw. haben direkten Einfluss auf diese Daten. Eine 
Erhöhung der Entnahmemengen durch reine Addition der Einzelentnahmemengen ist nicht nachgewiesen und 
sollte unterbleiben, da eine Messung bei gleichzeitiger Öffnung mehrerer Hydranten nicht erfolgte. 


Die MIDEWA GmbH weist in der Stellungnahme weiterhin darauf hin, dass Hydranten nur technischen Zwe-
cken, wie z.B. zur Netzspülung oder Entlüftung des Trinkwassernetzes, dienen. Sie stellt nach Können und 
Vermögen Trinkwasser zum Löschwasserzweck zur Verfügung und toleriert die Entnahme, übernimmt jedoch   
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keine Garantie, dass diese Menge kontinuierlich bereitgestellt werden kann. Haftungsansprüche sind somit 
ausgeschlossen.  
 
Trotz der einschränkenden Hinweise der MIDEWA GmbH wird davon ausgegangen, dass aufgrund der gemes-
senen Wassermengen an den Hydranten der Nachweis der geforderten Löschwassermenge erbracht ist. 


Im Rahmen der Erschließungsplanung sind innerhalb der festgesetzten inneren Erschließungsstraße drei Standor-
te für Hydranten vorgesehen. 


Die oben stehenden Aussagen zum Nachweis des erforderlichen Löschwasserbedarfs werden im Kap. 4.5 
‚Verkehrliche und stadttechnische Erschließung‘ in die Begründung aufgenommen. 


Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde die ‚Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr‘ beachtet und 
umgesetzt. So wurde u.a. auf Stichstraßen mit einer Länge von mehr als 50m ohne Wendefläche verzichtet.   


 


Kampfmittel 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Überprüfung anhand der vorliegenden Belastungskarten keine 
Erkenntnisse über eine Belastung der betreffenden Fläche mit Kampfmitteln gewonnen werden konnten und dass 
eine weitere Prüfung hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung für nicht erforderlich gehalten wird.  


Es wird zur Kenntnis genommen, dass trotzdem Kampfmittel jeglicher Art niemals ausgeschlossen werden 
können. 
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Kenntnisnahme 
 
 
Das MLV hat als Oberste Landesplanungsbehörde in seinen Stellungnahmen vom 09.12.2015 sowie vom 
07.06.2017 festgestellt, dass das geplante Vorhaben raumbedeutsam i.S.v. raumbeanspruchend und raumbeein-
flussend ist und mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen bzgl. der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung werden im 
Kap. 3.2 ‚Regionalplanung‘ in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
Kenntnisnahme 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung durch 
die Planung nicht berührt sind. Diese Aussage wird ebenfalls in das Kap. 3.2 der Begründung aufgenommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich die im Kap. 4.4 ‚Denkmalschutz‘ gemachten Aussagen zu 
archäologischen Kulturdenkmalen richtig sind. 
Der redaktionelle Fehler im Kap. 4.4 ‚Denkmalschutz‘ der Begründung (‚Siedlungsplatz‘ anstatt ‚Sied-
lungsansatz‘) wird korrigiert.  
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 


 
 
In der im Rahmen der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG  verwendeten Kartengrundlage 
(Auszug aus der Liegenschaftskarte) wird der Quellenvermerk zum Nachweis der erforderlichen Erlaub-
nis zur Vervielfältigung und Verbreitung gemäß VemGeoG LSA nachgetragen. 
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Kenntnisnahme 
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Auf telefonische Nachfrage bei der MITNETZ Strom mbH am 28.08.2017 handelt es sich bei der angegebenen 
Stellungnahme um eine Stellungnahme im Rahmen der Erschließungsplanung an das Ingenieurbüro Zimmer und 
Rau. Die Inhalte der Stellungnahme wurden in der zwischenzeitlich fertiggestellten Erschließungsplanung 
berücksichtigt und sind für das vorliegende Bebauungsplanverfahren nicht abwägungsrelevant. 
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Es wird zur Kenntnis genommen,  dass die MIDEWA GmbH im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß  
§ 4 BauGB der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zugestimmt wird. 


In der Stellungnahme vom 01.11.2015 wird der vorliegenden Planung grundsätzlich zugestimmt. Die Erschlie-
ßung des geplanten Wohngebietes mit Trinkwasser kann über die ‚Heinrich-Heine-Straße‘ sowie über die ‚Wül-
knitzer Straße‘ als Ringschluss erfolgen. Abschließend erfolgt der Hinweis, dass die MIDEWA GmbH grund-
sätzlich kein Löschwasser zur Verfügung stellt. 


Der Planungsstand für die trinkwasserseitige Erschließung wird zur Kenntnis genommen.  
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Die nebenstehenden Aussagen zum Nachweis des erforderlichen Löschwasserbedarfs werden im Kap. 4.5 
‚Verkehrliche und stadttechnische Erschließung‘ in die Begründung aufgenommen. 
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